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Der schweizerische Staatsgedanke in der heutigen Umwelt
Bundesrat Z)r. 77. Sc/?«//«er hielt am 19. Mai 1962 auf Schloss Lenz-

bürg einen staatspolitisch klugen Vortrag. Das Thema „Frauenstimm-
recht" wurde darin auch gestreift. Da fast in der gesamten Schweizerin
sehen Presse darüber nichts oder nur am Rande zu lesen war, geben wir
diese Stelle im Wortlaut:

„Dass die Schweiz, die bis 1798 ein hauptsächlich deutschsprachiges
Gemeinwesen war und andere Idiome faktisch nur in den Untertanen-
gebieten und zugewandten Orten kannte, die D/'ez.ypr«c/?z'ghez2 ausge-
rechnet im nationalistischen und nationalstaatlichen neunzehnten Jahr-
hundert herausbildete, hegte und pflegte, als ringsum in Europa die
/:'zzz/czez7/zc/?hez7 der Sprache zum Hauptkriterium der Staatlichkeit erho-
ben wurde, verdient gleichfalls hervorgehoben zu werden.

Es lässt sich mit Händen greifen, dass solche immer wiederkehren-
den Gegenläufigkeiten sich nicht nur in unserem Staatsbewusstsein, son-
dern auch in unserem To/hrcÄzzr«7;ter ausprägten. Dass die Schweiz wäh-
rend langen Jahren in Europa die einzige Republik inmitten von Monar-
chien, dass sie bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein sozusagen die ein-
zige Demokratie inmitten vorwiegend standesgemäss bestimmter Gesell-
Schäften war und bis zum heutigen Tage faktisch das einzige Gemein-
wesen mit unmittelbarer Beteiligung des Bürgers an der Gesetzgebung
blieb, bekräftigte im Schweizervolk das Gefühl des /lzz^ez'rrezzzr, das uns
zur Zeit des Dritten Reiches den Ehrentitel des ,,kleinen Stachelschweins"
eintrug. Freilich hat unsere Widerborstigkeit auch ihre i^eÄrrezYezz, so

zum Beispiel,
wenn die stimmberechtigten Männer zumal der deutschsprachigen
Schweiz sich in einer Zeit, da die politische Gleichberechtigung der
Frau sozusagen auf dem ganzen Erdenrund anerkannt ist, immer
noch daran festhalten, der doch wahrlich nicht unterentwickelten
Schweizerin das Wahl- und Stimmrecht vorzuenthalten.

Es zeigt sich hier wie bei manchen andern Gelegenheiten, dass unser
genossenschaftlich-föderativer Staatsaufbau mit seinem Schwergewicht
auf den kleinen und gegliederten Gemeinschaften, mit seiner direkten
Mitwirkung des Bürgers an kommunalen, kantonalen und eidgenössischen
Entscheidungen, mit seiner daraus resultierenden Bevorzugung prakti-
scher und nächstliegender Lösungen gegenüber weitreichender und

grundsätzlicher Zielsetzungen eindeutig zu èeiôc/?hger t/Ue/WVWmzg,
zur SenWn-wwg des Bestehenden und zur gegezzwéer Feräwzferzm-

ge7z neigt. Diese zutiefst konservative Haltung hat uns zum Beispiel in
den Jahren des virulenten dogmatischen Sozialismus wie in der Epoche
der faschistisch-nationalsozialistischen Präponderanz in Europa vor ge-
fahrlichem Ueberschwang bewahrt; aber umgekehrt ist eben dafür ein
Preis zu zahlen, ein Preis, der darin besteht, dass manche fällige
Neuerungen bei uns länger erdaueft werden müssen als in Staaten mit
rein repräsentativem Regime, in dessen Zeichen die Parlamentarier das

allerletzte Wort behalten."
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